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Appenzellisches

Monatsblatt.
Nro. April. 1838.

Vielleicht in keiner Hinsicht besteht eine so große Kluft zwischen

den gebildeten und nichtgcbildctcn Classen des Volkes, wie in ihrem
Urtheile über Verfassungssachen, Diese haben nur einen fernen, un-
bestimmten Begriff davon; kein Bedürfniß/ sich näher zu unterrich-
kcn; keine Fähigkeit, alle diese Beziehungen zu verfolgen.

Bülau

Chronik des Aprils.

Die Ergebnisse derdießjähl'gen A.snVggtMein!>emußten mit
besonders gespanntem Interesse erwartet werden, denn es

handelte sich nun zum dritten Mal um die Aufstellung eines

Obergerichtes. Noch nie waren die Umstände der Annahme
desselben so günstig gewesen. Die Obrigkeit hatte sich früher
bei der wichtigen Frage ganz passiv verhalten, ohne Zweifel

darum, weil manche Mitglieder derselben durch die heftigen

Ausfälle gereizt waren, mit denen unbesonnene Stimmen die

Parteilichkeit und Ungerechtigkeit des großen Rathes in der

Verwaltung seiner richterlichen Stellung angegriffen hatten,
um der Trennung der Gewalten desto mehr Eingang zu ver»

schaffen. Dieses Mal hingegen war die Sache von der Obrig-
keit selbst cinmüthig und mit allem möglichen Nachdrucke an-

geregt und empfohlen worden >). Einzelne Ncbenumstände

kamen hinzu, die dieses Mal der Sache sehr günstig waren.
Unter dieselben zählen wir besonders, daß H. Altlandam-
mann Nef allgemein als künftiger Präsident der neuen Be-

') Amtsblatt 5837, S- 619 ff.; 1333, S- 99 ff.
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Horde bezeichnet wurde; er hätte nicht nur die nöthige Er-
fahrung gehabt, um das Obergcricht in seiner Anfangspcri-
ode richtig zu führen, sondern bei seinem sehr frcundschaft-
lichen Verhältnisse mit den Häuptern der vollziehenden Gewalt
wäre er ganz der Mann gewesen, eine gegenseitig freundliche
Stellung der beiden Behörden einzuleiten und dadurch bedcu-

tend zur Fortdauer des Obergcrichtes mitzuwirken.
Die unfreundlichste Witterung zeichnete den Tag der Lands-

gemeinde aus, und die Wege waren so abscheulich, daß man
besorgen mußte, die Laudsgemeinde werde sehr schlecht besucht

werden. Wirklich fanden sich fast keine fremden Zuschauer

ein; doch war als solcher H. von Wessenbcrg anwesend, der

sich von Coustauz her bei seinem Freunde, dem H. I. Kaspar
Zellweger, eingefunden hatte. Die Laudsleute selbst waren
hingegen in großer Anzahl anwesend nnd bewiesen dadurch
ihre lebhafte Theilnahme an der Hauptfrage, um die es sich

handelte. Von Gesang kein Laut, wie denn überhaupt bei

der schlechten Witterung der Laudsgcmeindeplatz sich erst an-

füllte, nachdem die Geschäfte bereits begonnen hatten.

H. Landammann Schlüpfer eröffnete dieselbe mit folgender

Rede, in der er nochmals die Aufstellung des Obergerichtes
beliebt zu machen suchte.

„T i t.!
Heute sind es á Jabre, seit die Landsgcmeinde beinahe ein-

müthig beschlossen hat/ die Revision der Verfassung und Gesetze

wieder aufzunehmen. Seit jener Zeit sind mehrere Gesetzes-Vor-
schlage an Euerc Abstimmung gebracht worden/ über welche Ihr
mit Anstand entschieden habet. Ihr Habetbcwiesen/ daß Ihr zu

angemessenen Verbesserungen gerne Eure Hand gebet/ und Ihr
werdet dieß/ wie ich nicht zweifle/ ferner tbun.

Dazu habet Ihr heute Gelegenheit. Der wichtigste Gegenstand/
welcher dießmal an Eure Abstimmung kommt/ ist nach meinen

Ansichten ein Antrag zu einer der wesentlichsten Verbcsserungen
in unseren Institutionen; ich meine nämlich den Antrag für Auf-
stcllung eines Obergerichts.

Schon lange wurde von Vielen im Lande das Mangelhafte
gefühlt/ daß Rath und Gericht nicht getrennt seien/ besonders
aber seit bis 8 Jahren wurde dieses oft und viel besprochen.
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Die Vermischung oder Vereinigung der Gewalten, so, wie
es bei uns der Fall ist, wo nämlich der gcsammte Gr. Rath
nebst den Geschäften, welche ihm seine Stellung als verwalten-
de und vollziehende Behörde zuweist, auch noch das Richteramt
in letzter Znstanz zu besorgen hat, ist ein Uebelstand, welcher
in keinem wohlgeordneten State stattfinden soll, sondern es soll-
en die Geschäfte, welche die Verwaltung beschlagen, von eige-

nen Beamteten uud das Richterliche wieder von andern besorgt
werden. Durchgehet die Verfassungen unserer Mitvcrbiindetcn
der übrigen schweizerischen Cantone, und Ihr werdet finden,
daß die meisten derselben gesonderte Gerichte haben, daß aber
in keinem einzigen derselben eine und dieselbe Behörde in sol-
chem Maße Alles besorgen muß, wie c§ bei unserm Gr. Rathe der

Fall ist.
Dieses ist Ursache, daß derselbe so viele Sitzungen halten muß,

daß die Last der Geschäfte besonders für die ersten Beamteten
beinahe unerträglich wird, und daß Viele deßwegen mit
Ernst auf Entlassung von ihren Stellen dringenmüssen-

Der Gr. Rath ist auch zu zahlreich als Gericht; er kann sich

nicht in genaue Erörterung der Processe einlassen, oder er müßte
noch mehr SitzungStage haben; deßwegen muß er viele Processe
an Commissionen weisen, was dieselben verlängert und den Par-
tcien mehr Kosten verursacht.

Zch empfehle Euch daher dringend die Annahme des so wichti-
gen Antrags, welcher s. Z. cinmüthig vom Gr. Rarhe ausgegan-
gen ist. Lasset Euch nicht abschrecken durch die schlechte Witte,
rung, sondern haltet geduldig aus.

Ihr habet ferner noch über den Entwurf einer Criminalpro-
ceß-Ordnung zu entscheiden. ES ist unumgänglich nöthig, daß
hierüber bestimmte Vorschriften aufgestellt werden, indem die-
selben gänzlich mangeln, und das bisher beobachtete Verfahren
einzig aus hergebrachten Uebungen bestanden hat. Der Entwurf
weicht, wie Zhr früher durch die Bekanntmachungen der Rcvi-
sionscommisston vernommen habet, hievon in etwas ab und wird
der Uebergang zu einem humaneren Verfahren sein.

Wir gehen nun zu den Geschäften über; zuvor aber wollen
wir in stillem Gebet den Höchsten um seinen Segen dazu bitten.,.

Die erste Frage, welche dem stillen Gebete folgte, betraf
die Jahresrechnung, deren Verlesung, sowie die Prüfung der-
selben durch eine Rechnungscommission, von der Landsgemeinde

sogleich und mit "weitaus größerer« Mehrheit abgelehnt wurde.



Vor der Wahl des regierenden Landammaunö eröffnete H.
Landammann Schlüpfer, daß H. Landammann Nagel dciiu

großen Rathe dringend seine Entlassung nachgesucht und sich

für dieselbe auf seine lange Anitsdaucr und geschwächte Ge-

sundhcit berufen habe, daß aber vom großen Rathe, bei al-
lem Bedauern über diese triftigen Gründe, dem Gesuche nicht

entsprochen, vielmehr H. Landammann Nagel dringend er-

sucht worden sei, der Landsgemeinde beizuwohnen, um im

Falle seiner Wahl die Geschäfte sogleich leiten zu können.

Die Landsgemcinde entsprach dem Entlassungsgesuche eben-

falls nicht und wählte H. Nagel "bereits einhellig" zum rc-
gierenden Landammann. Derselbe hatte bisher der Landsgc-
meinde in der Mitte des Volkes beigewohnt und begann nun
die Leitung der weiter» Geschäfte, indem er selbst noch sich

erklärte, wie sehr er gewünscht hätte, zum stillen Glücke des

Privatlebens zurückzukehren, seiner Pflicht aber, das Amt
noch ein Jahr zu tragen, sich füge, weil er hoffe, die

Trennung der Gewalten werde beschlossen und durch dieselbe

ihm und seinen College» die gewünschte Erleichterung gewährt
werden.

Für die Landweibelsstelle meldeten sich neun Competcnten,

deren Namen die appenzeller Zeitung enrhält °). In die dritte

Abmehrung fielen nur noch der bisherige Landwcibel Engster
und der gewesene Contingcntshauptmann Kcllenberger von
Walzenhausen, worauf die vierte Abmehrung nochmals zu

Gunsten des H. Eugster entschied.

Der im vergangenen Jahre neugewählte Landschreiber Hohl
war nach alter Uebung vor Mitbewerbern gesichert und er-

hielt sogleich die verdiente Bestätigung.

Der Besetzung des Stuhles folgte die Frage über

das Obergcricht, damit im Falle der Annahme desselben die

Wahlen desto freiern Spielraum haben, wenn nicht schon

eine Anzahl der durch das öffentliche Zutrauen ausgezeich-

2) S> t4l>
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neten Männer für andere Stellen in Anspruch genommen
worden sei. Ehe H. Landammann Nagel zur Abstimmung
über diesen wichtigen Gegenstand schritt, wollte er der Lands--

gemeinde noch ein Mal, im entscheidenden Augenblicke, das

Obergericht empfehlen und richtete folgende Worte an dieselbe.

„Ein wichtiger Gegenstand, die Frage über die Trennung der

Gewalten, soll nun an Euern Entscheid gebracht werden. Seit
Jahren hat die Landsgcmeinde schon zweimal darüber

abgestimmt und beidemal sprach sich ein so großer Theil des

Volkes dafür aus, daß wiederholt gemehrt werden mußte, bevor
die Mehre entschieden werden konnten.

Vielfältige mündliche und schriftliche Erörterungen müssen

seitdem manche irrige Meinung berichtigt, manches Vorurthcil
beseitigt haben. Es laßt sich dieß besonders auch von der unbe-

fangencn und parteilosen Darstellung erwarten, die vom Gr.
Rathe ausgegangen ist.

Ich will, g. l. L. die Gründe nicht wiederholen, die den Gr.
Rath zu seinem Antrag, daß die richterlichen Geschäfte einem

eignen Gerichte übertragen werden, bewogen haben. Sie sind

umständlich in der Proclamation vom t6. Nov. v. I. und im
LandSgemcinde - Mandat enthalten, welche beide von allen Kau-
zeln des Landes verlesen wurden. Es wäre überflüssig, diesen

Gründen, und demjenigen, was mein verehrter College, Hr.
Lndm. Schläpfer, in der Eröffnungsrede gesagt hat, Vieles bei-

zufügen; überflüssig, den Grundsatz der Gewaltentrennnng in
all' seinen wohlthätigen Beziehungen zum State und zum ein-
zclnen Bürger zu beleuchten. Die Sache spricht für sich und die

Zeit drängt. Ich werde daher nur noch auf einen Punkt ans-
merksam machen, der bis jetzt noch weniger, als and'rc berührt
worden ist.

Bis zur dermaligen Revision des LandbuchcS hatten wir sehr
wenige in Schrift verfaßte Gesetze. Das richterliche Verfahren
beruhte zum Theil auf Rechtsübungcn, die durch bloße münd-
liehe Tradition auf die Behörden vererbt wurden; zum Theil
auf wenigen, meist sehr unbestimmten Gesetzen; größten Theiles
aber auf der eigenen Ansicht, dem eigenen Ermessen des Rich-
terS. Der Wille des Richters war das Gesetz Unter solchen Um-
ständen wollte man die Gewähr für eine umsichtige und unbe-

sangenc Ausübung des Richteramtes in der großen Zahl der
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Richter finden. Das mochte wohl ein Hauptgrund sein, daß
die Gerichte so zahlreich bestellt wurden.

Jetzt aber g. l. L.! haben wir in Schrift verfaßte bestimmte
Gesetze/ die von Euch selbst genehmigt find/ und auf welche steh

der Richter stützen kann und muß. Das Gericht kann mit dem
Gesetz in der Hand sein Urtheil geben. Die Gewähr für eine
umfichtige und unbefangene Beurtheilung vorkommender Fälle
muß nicht in der großen Zahl von Personen gesucht werden;
fie liegt im Gesetze. Warum sollten jetzt noch 32 Richter fitzen
über nicht bloß die wichtigsten/ sondern oft sehr unbedeutende
Processe; warum 32 Richter über Straffälle, deren BeurtheU
lung durch das Gesetz vorgezeichnet ist?

Neben allen höhcrn Rücksichten nimmt dann auch, g. l. L.
der Vorschlag des Gr. RathcS/ wie wiederholt bemerkt wurde,
Eure Billigkeit in Anspruch. Vereinfachen wir unser Gerichts-
Wesen und befreien wir den Gr. Rath vom Uebermaß seiner Ge-
schäftc! Es ist nicht billig/ daß seine Mitglieder und besonders
die ersten LandcSbeamteten alle ihre Zeit und ihre Gesundheit
dem Amte opfern müssen. Wir haben/ Gott Lob! noch viele
cinfichtige uud rechtliche Bürger/ denen wir mit Vertrauen ei-
nen Theil der Geschäfte übertragen dürfen.

Auch in einem andern Punkte spricht der an Euch gerichtete
Antrag Eure Billigkeit an. Die Landes-Obrigkcit wünscht die

Trennung der Gewalten; der Gr. Rath schlägt fie einstimmig
vor; viele Landleutc wünschen fie. Entsprechet diesen Wünschen.
Machen wir endlich einmal den Versuch; rufen wir einen Grund-
satz in's Leben, der überall, wo er besteht, seine Nützlichkeit
schon seit langer Zeit bewährt hat! Die Folge wird zeigen, daß

er etwas Gutes und dem Vaterlande Ersprießliches ist.„

Die erste Abmehrung nahm noch H. Landammann Nagel
selbst vor. Dann erhob sich heftiges Geschrei, das auf Ab-

mehrung durch den Landweibel drang, zu welcher der Land-

ammann diesem den Auftrag bereits gegeben hatte. Nach der

zweiten Abmehrung berief derselbe die H. Landammann Schlüpfer
und Statthalter Zellwcgcr zu sich, und nach der vierten Ab-

mehrung wurde die Mehrheit gegen das Obcrgericht ausge-

sprachen. Wir maßen uns nicht an, alle die Gründe, wenn

man nämlich diesen Ausdruck brauchen darf, wo offenbar

auch bloße Launen, wir möchten sagen, geistige Krümpfe
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walteten, errathen zu wollen, welche zu dieser Verwerfung
eines so kräftig begründeten Antrages mitgewirkt haben; in
der Wahrnehmung aber, daß besonders die Abneigung gegen
eine größere Anzahl von "Herren/. Viele zur Ablehnung des

obrigkeitlichen Vorschlages verleitet habe, glauben wir uns

nicht zu täuschen. Jedenfalls war es eine merkwürdige Er-
scheinung, die sich namentlich in unserm Zeitalter selten dar-
bieten wird, daß eine Obrigkeit dringend um Verminderung
ihrer Gewalt bat, das Volk aber durchaus nichts von dieser

Gewalt ihr abnehmen wollte. Darin kommen alle Stimmen
überein, daß die Mehrheit gegen das Obcrgericht bedeutend

stärker, als an den beiden Landsgemeinden von 183? und

1834 gewesen sei, und daß wir dieses Ergebniß großenthcils
der Aufregung anzurechnen haben, die gegen die neue Schul-
ordnung angestiftet wurde. Sobald die Mehrheit gegen das

Obergericht ausgesprochen war, lichtete sich überall auf dem

Landsgemeindeplatze das an einzelnen Stellen sehr dichte Ge-

dränge. Unmuthig entfernten sich die Freunde hcs verwor-
scnen Antrages, und jubelnd über ihren Sieg die Gegner
desselben. Beide beneiden wir um ihre durch diese Entfcr-

nung bewiesene Bürgcrtugend ebenso wenig, als die Lands-

gemeinde überhaupt irgendwo um die politische Mündigkeit
beneidet werden wird, die sie bei diesem Anlasse an den Tag
gelegt bat. Die Folgen werden entscheiden, ob sie sich zu

ihrer Verwerfung Glück zu wünschen habe.

Es war nun der obrigkeitlichen Geschäftsordnung zufolge,

um die weitern Wahlen der Landesbeamteten zu thun. H.
Landammann Schlüpfer und nacb ihm die übrigen Beamte-

ten hinter der Sitter wurden sofort bestätigt; ebenso die H.
Landcsstatthalter vi-. Zellweger und Landcssäckelmcister Schlä-
pfcr vor der Sitter.

Für die Stelle eines Landeshauptmanns vor der Sitter
war eine neue Wahl nöthig, weil H. Oertle von Tcuffen,
der dieselbe seit der vorjährigen Landsgcmeinde ungern be-

kleidet hatte, einer wiederholten Wahl durch seine Niedcrlas-



sung III St. Gallen zuvorgekommen war. Alle Landesbeam-

teten trugen auf H. Landsfähnnch Or. Heim, dieser aber

auf H. Dr. Titus Tobler an; Stimmen aus dem Volke

schlugen die H. Altlandshauptmann Zuberbühler, Obristl.
Bruderer und Sondcreggcr und die Hauptleute Rehstciner

von Speicher, Tobler von Wolfhalden, Tobler von Heiden,
Jakob von Trogen, Rohner von Reute, Schlüpfer von Teuf-
fen, Buff von Wald und Sauter von Bühler vor. Die H.
Heim, Zuberbühler, Jakob und Dr. Tobler fielen in die

zweite Abmehrung; vier andere Abmehrungen hatten zwischen

den H. Heim und Jakob zu entscheiden. Nach der zweiten
derselben wurden die H. Landammann Schlüpfer und Statt-
Halter Meier auf den Stuhl berufen; nach der vierten sprach

der Landammann die Mehrheit für H. Jakob aus.— H.
Landsfähnrich Heim wurde dann sogleich von der "weitaus
größern Mehrheit« in seiner bisherigen Stelle bestätigt.

Rasch folgten einander die verschiedenen Beschlüsse der

Landsgemeinde über den ihr durch die Revistonscommission

vorgelegten Entwurf einer neuen Criminalproceß - Ordnung.
Die langsame Abstimmung über die einzelnen Artikel und die

Ablesung des Entwurfs wurden alsobald abgelehnt; nach drei

neuen Abmehrungen war auch der Entwurf selbst beseitigt
und verworfen. Wenn auch den Urhebern desselben die folge-
richtige Durchführung ihrer Ansichten vielfach verkümmert

wurde, so wird ihnen der Entwurf im Ganzen stets Ehre
bringen, da er für ihre Humanitär und für ihre Zuversicht

2) Die größere Humanität in dem Entwürfe ist vorzüglich, eine Folge
der Bestimmung (Art. 68), daß auch ohne Geständniß des Be-
schuldigten die gesetzliche Strafe erkannt werden könne, wenn ein
vollständiger Beweis wider ihn vorhanden sei. Nach unsern bis-
herigen Uebungen kann keine Berurtheilung erfolgen ohne voran-
gegangenes Geständniß. Daher die frühern Peinigungen auf der

Reichskammer. Wenn ein Verhafteter die ihm angeschuldigten

Verbrechen nicht gestehen wollte, so wurde er durch Schreckens-
und peinliche Verhöre dazu gezwungen, und der Verdacht wurde



— 57 —

zeugt, daß Männern von Geist bessere Mittel zu Gebote

stehen, als die nur zu lange gebrauchten Peinigungen, um
die Wahrheit zu erforschen.

Wenn der Unmuth die lachende Stimmung nicht gar so

sehr überwogen hätte, so wäre es beinahe possirlich gewesen,

als nach dieser Verwerfung die Wahl der Revisionscommis-
sion zur Sprache kam. Der bisherige Modus, dieselbe aus

fünf von der Landsgcmeinde und zwanzig von den Kirchhören
gewählten Mitgliedern z« bestellen, wurde auch dieses Mal

mitunter gar bald hinreichend gefunden, um zu diesen Mitteln
-u schreiten. War zum Beispiel ein Bleichedieb eingebracht wor-
den, so konnten alle Bleicher, die einen Argwohn gegen densel-

ben hatten, er möchte auch ihnen gestohlen haben, wenn sie auch

keine Beweise für ihren Argwohn brachten, verlangen, daß er
darüber einvernommen werde, und von dem Ermessen des Land-

ammanns hing es ab, die Untersuchung zu Schreckens- und pein-
lichen Verhören zu steigern Beiden batte der regierende Haupt-
mann der Gemeinde des Angeklagte» beizuwohnen, um Aufschluß
über seinen frühern Lebenswandel zu geben und so als Ankläger,
oder als Anwalt die Berbère zu schärfen, oder zu mildern. Die
Schreckensverhöre bestunden darin, daß man drohend die Folter-
Werkzeuge herunterließ, und die Steine, die an die Gefolterten
gehängt wurden, Daumschrauben u, dgl. vor den Angeklagten hin-
stellte, Appenzeller wußten, daß man nichtweiter gehe, und mögen sich

also nicht stark um diese Demonstrationen bekümmert haben; auf
Fremde hingegen mag die Wirkung stärker gewesen sein, da sie

nicht wissen konnten, ob es Ernst gelten werde. Nach dem Schre-
ckensverhöre wurde den Angeklagten zuweilen mit baldigen wirk-
lich peinlichen Verhören gedroht, wenn sie nicht gestehen werden,
und diese Drohungen wirkten auch öfter. Das reinliche Verhör
bestund dann meistens in der Folter, Es wurden nämlich dem

Verbrecher die Hände am Rücken zusammengebunden und er an
der Folter, die noch auf der Reichskammer zu sehen ist, aufge-

zogen, so daß ihm öfter die beiden Oberarme in den Schulter-
blättern ausgerenkt wurden. Je nach dem Ermessen der Erami-
natoren wurden dem Angeklagten auch Steine an die Füße ge-

hängt, die ihn desto stärker auseinander zerrten; doch durfte die-

ses beim ersten peinlichen Verhöre nie geschehen. Von den Erami-
natoren hing es auch ab, wie lang der Angeklagte in dieser Lage



wieder genehmigt. Ans der Mitte dcS Volkes wurden sodann
die Landaimuänner Nagel, Schläpfer und Nef, Statthalter
Meier, Säckelmeistcr Schläpfer, die Landshauptmänner Ja-
kob und Lcuch, Landsfähnrich Heim, die Hauptleute Sauter
von Bühler und Tobler von Heiden, die Doctorcn Gabriel
Rusch und Titus Tobler und der Rathsherr Kcllenberger

bleiben mußte, und es sind die Fälle nicht hundertjährigen Alters,
wo dieselben zum Mittagesseu gingen und den Unglücklichen hän-
gen ließen, bis sie zurückkehrten. War die Folter vorüber, so

riß der Scharfrichter die Arme wieder in ihre natürliche Lage
zurück und zog dieselben einige Ma e hin und her, angeblich damit
der Umlauf des Blutes wieder in Ordnung gebracht werde. In
vielen Fällen nahmen die Unglückliaben keinen bleibenden Schaden
von dieser Peinigung; vor wenigen Jahrzehn lebte aber noch ein

Mann, der sich nie mehr von den Folgen der Foltererholte, die erun-
schuldig hatte ausstehen müßen. Gegen das Ende des achtzehnten
Jahrhunderts wurde» gegen zwei Mörder auch noch Peinigungen
mit brennendem Schwefel und das Setzen aufs Klötzchen angewendet,
über die wir keinen nähern Bescheid wissen- Wenn die Folter
noch se>t der Revolution wiederholt gebraucht wurde, so mag
man sie doch seit fünfundzwanzig Jahren darauf beschränkt haben,
die Angeklagten nur soweit binaufzu iehen. daß ihre Füße noch

an den Boden reichten. Seit einer Reihe von Jahren wurden

nur noch Ruthenstreiche angewendet, um das Geständniß zu er-
zwingen, und in den neuesten drei Jahren ist auch von diesen

nur ein einziger Fall, von vierzehn Ruthenstreichen, zum Vor-
schein gekommen- Der verworfene Entwurf einer Criminalproceß-
Ordnung hingegen verbietet alle Drohungen und Zwangsmittel,
um zum Bekenntniß der Wahrheit zu nöthigen (Art. 26), und

gestattet nur gegen störrisches, oder unanständiges Betragen, oder

wen» ein Angeschuldigter durch Verweigerung der Antwort, durch

falsche Namensangaben, oder ähnliche freche Lügen den Untersuch

muthwillig erschwert, verschärften Arrest zu Wasser und Brod,
der aber nie länger, als vier Mal vierundzwanzig Stunden dauern

darf. Vergessen wir übrigens bei diesen Verglejchungen der Ge-

genwart mit frühern Zeiten nicht, daß diese überhaupt und über-

all, nicht bloß in A. Rh-, grausamer waren, als man es jetzt

für möglich halten möchte; man denke an die gräßliche Todes-
strafe, die Damiens in Paris für seinen folgenlosen Federmesser-

stich auf Ludwig XV. erleiden mußte!
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von Heiden vorgeschlagen. Nach der vierten Abmchrung wurde

H. Landammann Nagel als Präsident der Commission aus-

gesprochen; nach je vier neuen Abmchrungcn wurden die Land-

ammänner Schlüpfer und Ncf an die zweite und dritte Stelle
gewählt. H. Or. Titus Tobler, der neben jedem dieser drei
Landammäuner die meisten Stimmen gehabt hatte, erhielt
nach abermal vier Abmehrungen die vierte Stelle, und die

fünfte wurde nach sechs Abmehrungen, deren drei zwischen

ihm und dem Statthalter Meier gewankt hatten, dem H.
Landshauptmann Jakob angewiesen. — Die außerordentliche

Versammlung der Laudsgemeinde im nächsten Herbste wurde

nach der ersten Abmehrung abgelehnt.

H. Johann Jakob Mittler, Schlosser, von Lindau, dem

der große Rath die Bewerbung um das Landsrecht gestattet

hatte, wurde nach der ersten Abmehrung von der „weitaus
größern Mehrheit» gegen Bezahlung einer Summe von vier-
hundert Gulden zum Landsmanne angenommen, wie H. Haupt-
mann Rehsteiner von Speicher, der ihn der Landsgcmeinde

vorstellte, es gewünscht hatte.

Mit der Leistung des Eides und der Auskündung des zwei-
fachen Landrathes endeten die Geschäfte. Mögen die Tau-
sende, welche die Ergebnisse dieses Tages tief betrübt haben,

nach dem ersten Sturme des Unmuthcs die einzige Panacec

gegen solche Schattenseiten der absoluten Demokratie ins Auge
fassen; mögen sie allercnden zur Bildung des Volkes sich

warm und treu die Hände bieten, ohne sich über Nebcnfra-

gen für die große Hauptsache zu zersplittern. Wir theilen
die sanguinischen Erwartungen von den wunderbaren Ergeb-
nissen der Schule durchaus nicht, aber wir glauben, siesolle,
könne und werde die Jugend denken lehren. Hat dann ein-
mal das Volk denken gelernt, so wird es besser zu prüfen
und zu wählen verstehen. Weil es denken kann, so wird es

die ihm vorgelegten Gründe und Belehrungen abwägen, statt
dieselben in seinem Mißtrauen kurzwcg zn verwerfen; die gei-
stesschwache Besorgniß, überlistet zu werden, wird keine sol-
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chen Erscheinungen mehr hervorrufen, und auf dem Lands-

gemeindeplatze der äußern Rohden wird man wieder denken

können und sagen dürfen, eine schönere Erscheinung im bür-

gcrlichen Leben gebe es doch nicht, als die Landsgcmeinde
eines freien Volkes.

Die Angelegenheiten der àntonSSchule sind nun wirk-
lich durch eine vom großen Rath in seiner Sitzung vom 24..

April genehmigte Uebcreinkunft mit den Stiftern derselben ^),
den H. Joh. Kaspar Zellwegcr und Obristl. Honnerlag in

Trogen, in dem Sinne festgestellt worden, wie wir es er-

wartet haben. Die genannten Stifter hatten in ihrer Scheu-

kungsurkunde vom 6. Wintermonat 4822 sich vorbehalten,
ihre Geschenke zurückzuziehen, "wenn nicht mehr ein Erzieher,
»als Vorsteher des Institutes, und zwei Lehrer, welche den

"Bedürfnissen desselben entsprechen, sollten können besoldet

"werden«. Sie haben nun aber ihre Einwilligung gegeben,

daß die Anstalt einstweilen unter Einem Lehrer fortgesetzt

werde, bis durch die Ersparnisse, welche hicdurch eintreten,
oder durch andere Hülssquellcn, ihr Vermögen auf sechzig-

tausend Gulden, nebst dem der Anstalt eigenthümlich zuge-

hörenden Local, angewachsen sein werde. In Folge dieser

Beschränkung der Lehrerzahl soll der Unterricht in der Anstalt
künftig, außer der Religion, die deutsche und französische

Sprache, das Rechnen, die Erdbeschreibung und Geschichte

umfassen; zu diesen unbedingt gefodertcn Lehrfächern sollen,
wo möglich, auch die Anfangsgründe der Geometrie, Natur-
lehre und Naturgeschichte, besonders aber das Zeichnen hin-
zukommen und für dieses letzte Fach nöthi'gcnfalls durch einen

Hülfslehrer gesorgt werden, wenn die Schulgelder eine hin-
reichende Einnahme gewähren. Der Gehalt des Hauptlehrers
ist auf 900 — 4000 fl., nebst freier Wohnung und Benü-

tzung des Gutes und angemessener Entschädigung für die

0 Amtsblatt S. 422 ff-
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Heizung der Lehrzimmer, festgesetzt. Wir finden also die bei-

den Grundsätze folgerichtig durchgeführt, die Anstalt weder

aufzuheben, noch sie den Wechselfällen preiszugeben, welche

die Suspension derselben herbeiführen könnte, hingegen aber

durch Ersparnisse dafür zu sorgen, daß sie dem ursprüngli-
chcn Zwecke ihrer Stiftung mit vermehrten Hülfsmitteln in
der Folge wieder entspreche und jungen Leuten, die sich in-
dustricllen, oder wissenschaftlichen Berufsarten widmen wollen,
die nöthige Vorbildung gewähre.

Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben des

Kantons Appenzell Ausserrohden.
Vom 4 4. März 4 83 bis den 4 3. März 483 8.

(Mit Erläuterungen. °)

Einnahme n.
ff. kr. fl. kr.

An Saldo voriger Rechnung 4374 38

An Kapital:
Für Fonds, die zur Capitalisirung in

Handen des SäckelamtS geblieben 40780 - 30

Für abbezahlte und verkaufte Schuld-
briefe 2866 -^2^

43646 42
An Zinsen:

Verfallene Zinse von Capitalien bis l3.
März 4669 - 36

Zinse von Liegenschaften - 323 - 3

4992 - 39

An Bußen 4lt8 - 25

AnEhegerichtsgebühren 884 - —

AnNiederlassungsgebühren 433-43
An Patcntgebühren .343.4?
An Landes st euer 20000 - —

Ucbertrag 45468 - 59

5) Die Erläuterungen, die den Abdruck dieser Rechnung auch hier,
nachoem sie bereits im Amtsblatts gestanden hat, rechtfertigen

sollen, können erst in der nächsten Nummer folgen.
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